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VI

Militärdepartement.

Modifikationen
in den Bundesverpflichtnngen.

Im Laufe deS JahreS 1841 erschien das allgemeine

Militärreglement für die Schweizerische Eidgenossenschaft gemäß

dem Tagsatzungsbeschluß über Reorganisation des Bundesheeres

vom 21. Heumonat 1340, in Kraft erwachsen den

15. Hornung 1841, unter welchem Dato der Vorort Bern durch

Kreisschreiben den sämmtlichen Ständen anzeigte, daß jener

Beschluß vom 21. Heumonat 1840 von zwölf eidgenössischen

Ständen unbedingt genehmigt, folglich derselbe in Rechtskraft

«wachsen sey, womit also im Eidgenössischen Wehrwesen eine

neue Periode beginnt, welche die Aufmerksamkeit des Volkes

und seiner Stellvertreter in den Behörden verdient.

Es kann zwar nicht in der Aufgabe dieses Berichtes liegen,

alle Modisicationen, welche das neue Reglement von
1841 enthält, nachzuweisen; aber doch diejenigen werden hier

ganz kurz hervorgehoben, welche auf die militärischen Organi-
fationsarbeiten des Standes Bern wesentlichen Einfluß haben, weil
nach den bestehenden Bundesverhältnissen die eidgenössischen

Bestimmungen immer die Hauptgrundlage auch für das Kan-
tonal-Wehrwesen ausmachen.

Die Zahl der Bevölkerung bildet den hauptsächlichsten

Factor znr Vertheilung des Bundesheeres auf die Kantone;
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nach der Bundesverfassung findet eine Revision der Scala von

2« zu 20 Jahren statt. Jm Jahre 1817 war für Bern die

Bevölkerung auf 338,850 Seelen angenommen, und die Zählung

von 1837 zeigte eine Bevölkerung von 407,913 Seelen.

Das Verhältniß, nach welchem das Bundesheer

zusammengefetzt wird, ist reduzirt. Für das Reglement von 1817

ward als Basis angenommen, daß 4 Mann von 100 Seelen

Bevölkerung das Bundescontingent bilden sollen, nämlich 2 «/<>

den ersten Bundesauszug und 2 «/<, die Bundesreserve, was

für den Stand Bern 11,648 Mann betrug. 'Eine Bunde s -

Land wehr ward durch das nämliche Reglement grundsätzlich

aufgestellt. Hingegen das modisizirte Reglement von 1841

anerkennt vorerst keinen Unterschied mehr zwischen Bundes-

auszug und Bundesreserve und beruht auf der Reduction

des Verhältnisses, daß das Bundesheer aus 3 Mann auf
100 Seelen Bevölkerung und zwar aus der streitbarsten Mannschaft

bestehen wird, die vollständig organistrt, gerüstet und

zum Dienst gebildet seyn soll. Zugleich stellt das Reglement

von 1841 eine Landwehr auf, bestehend aus aller
wehrhaften und gerüsteten Mannschaft, die nicht zum Bundesheere

gehört. Jn Folge dieser Reduction ist das frühere

doppelte Bundes-Contingent von zusammen 67,516 Mann
auf ein Bundesheer von 64,019 Mann reduzirt. Die Trainpferde

betrugen früher 2969, künftig 3426. Der Stand
Bern liefert als Folge seiner vermehrten Bevölkerung und

ungeachtet des reduzirten Verhältnisses von 4«/g auf 3 «/«,

statt wie früher 11,648 und 576 Trainpferde, in Zukunft
12,081 Mann und 707 Trainpferde, welche Vermehrung der

Mannschaft hauptsächlich auf die kostbaren Waffen der

Sappeurs, Artillerie, der Cavallerie und Scharfschützen fällt, wie

die nachfolgende Vergleichung zeigt:



Vergleichung.
Zu Seite 164.

Nach dem eidgenössischen Militärreglement von 1817 hatte

der Stand Bern zum Bundesauszug und zur Bundesreserve

zu stellen:

Nach dem revidirten allgemeinen Militärreglement von 1841

hat der Stand Bern zum Bundesheer nunmehr zu stellen:

Zum Waffe. Mann. Total. Pferd. Total. Waffe. Mann. Pferd.

Auszug Artillerie 355 Artillerie 1 092 ! sammt Train.

Reserve id. 284 Train 82 707 uneingetheilt.

Auszug

Reserve

Train

id.

218

147

323

248

Sappeurs

Cavallerie

200

320

Die Mannschaft, die mehr

geliefert werden muß, vertheilt
sich wie folgt:

1004

142

144

576 Scharfschützen

Bataillonsstab

Infanterie

60«

266

521

Auszug

id.

Sappeurs

Cavallerie
" -

9

Mann.
Auf Artillerie u.Train 170

Sappeurs .58
Cavallerie 176

id.

Reserve

Scharfschützen

id.

200

200
400

Total

Früher

12081

11648

7«7

576

Scharfschützen 200

Bataillonsstabe 50

Mann 654

Auszug

Reserve

Zu den
Bataillonsstäben

id.

108

108

Also mehr 433 131
Dagegen wird weniger

Infanterie gestellt 221

216 Total-Mehrstellung 433

Mann
und 131 Pferde.

Auszug

Reserve

Infanterie

id.

4657

5085
9742

Total 11643 1- 576
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Mit Circular vom 7. Juni 1841 erließ der Eidgenössische

Kriegsrath an den Stand Bern wie an alle übrigen Stande
der Eidgenossenschaft die Einladung, daß die Kantonal -

Militärorganisation mit dem modificirten Militärreglement für
die Schweizerische Eidgenossenschaft in Uebereinstimmung gebracht

und solche bis Ende Jahres eingereicht werde, und zwar
hauptfächlich, weil die verschiedenen Veränderungen in der Organisation

einzelner Waffenarten und besonders die Verschmelzung
des bisher bestandenen ersten Bundes-Auszuges mit der

bisherigen Reserve in ein Ganzes, wesentliche Modifikationen
bilden; allein das Militärdepartement fand einstweilen unnöthig,
aus diefen Gründen in eine Revision unserer Kantonal-Militär-
verfassung einzutreten, weil dieselbe und ihre Vollziehung den

Forderungen der Eidgenossenschaft entspricht; wohl aber wurden

einige Reklamationen gegen Irrthümer gemacht, welche sich bei

dem Drucke des erschienenen allgemeinen Militärreglementes
eingeschlichen hatten, die aber nur untergeordnete Punkte
betreffen.

I. Organische Arbeiten.

Im fortgefetzten Bestreben, die Bestimmungen des Militärgesetzes

von 1835 durchzuführen, wurden in diesem Jahre aus

den bisherigen 11 Bataillonen Reserve-Infanterie 8 Bataillone

Landwehr organistrt, fo daß die Republik gegenwärtig über

zwanzig dienstfähige Bataillone verfügen kann; bloß bedürfen

davon noch 4 Landwehrbataillone einiger Instruction, und es

fehlen namentlich bei dem VII. und VIII. Landwehrbataillone

noch mehrere Officiere.

Obschon die neu errichteten Landwehrbataillone einstweilen

nicht die reglementarisch bestimmte Stärke erreichen, so wich

dennoch in wenigen Jahren durch vermehrten Mannschafts-
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Uebertritt vom Auszuge diesem abgeholfen werden; übrigens

sind die Auszügerbataillone in dem Maaße überzählig, daß die

Überzähligen einiger Bataillone dieses vollständig ersetzen,

folglich alle 30 Bataillone hinsichtlich der Mannschaftszahl
nach dem reglementarischen Bestand unter die Waffen treten

können.

Ferner ward durch Bildung einer neuen Compagnie
reitender Jäger dieses Corps auf 6 Compagnien gebracht, wovon
4 zum Auszuge und 2 zur Landwehr zählen.

Um auch das Officierscorps der Landwehr möglichst zu

ergänzen, werden besonders bei diefer Milizclasse viele

Unteroffiziere derselben zu Officiers befördert.

Jm Frühjahr hatte die Einschreibung der im Jahr 1822

gebornen militärpflichtigen Mannschaft statt, und im Herbst

wurde die Eintheilung derfelben in die verschiedenen

Waffengattungen und Corps vorgenommen.

N. Veränderungen im Mannfchaftsbestande
und Beförderungen.

Es fanden im Verlaufe dieses Jahres folgende Ofsiciers-

beförderungen statt:
Bei'm Auszug 71,

bei der Landwehr 85,

Nach bestandener Prüfung wurden von Cadetten zu

Officiers ernannt > 39,

und von Unterofficiers zu Officiers befördert 35.

Die Zahl der im eidgenöfsifchen Stab stehenden bernischen

Officine beträgt 25, nämlich

4 Obersten, worunter der Oberfeldarzt z

2 Oberstlieutenants;
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7 Majors, worunter ein Divisionsarzt;
7 Hauptleute;
4 Lieutenants;
1 Stabsarzt, oder nach den verschiedenen Zweigen :

Generalstab. 4,
Quartiermeisterstab 6,
Artilleriestab 3,
Kriegscommissariat 7,
Justizstab 2,
Medicinalstab 3.

Veränderungen im Mannschaftsbestande fanden folgende

statt:
Durch neu eintretende Mannschaft erhielten die verschiedenen

Waffengattungen des Auszugs einen Zuwachs von 2070

Mann. Dagegen sind ordentlicher Weise Ende Jahres nach

gesetzlich vollendeter Auszüger-Dienstzeit 760 Mann zur Landwehr

verfetzt und aus der Landwchr wegen erreichtem

gesetzlichem Alter 726 Mann gänzlich entlassen worden.

Außer dem fand folgender Abgang statt: Es sind

verstorben 135 Mann; aus mehrfachen Gründen wurden des

Dienstes entlassen 277 Mann ; vermißt werden 8 Mann.

Durch den Oberstmilizinspector wurden Erlaubnißscheine,

um sich außer den Kanton zu entfernen, ertheilt

cm 304 Auszüger,

an 5 Landwehrmänner.

Der Stand der bewaffneten Macht
ist auf 31. December 1841 :

Auszug. Mann 13,454,

Landwehr (bisherige Referve) 6,062.

Contingentstruppen 19,516.
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Aeltere Landwehr M

Ehemalige Marschbataillone Mann 6,729,

Stammlandwehr 11,726.

Aeltere Landwehr 18,455.

Total Mann 37,971.

Die Stadtbnrgerwache zu Bern
zählt 83 Mann und das Studentencorps 94 Mann.

III. Aktiver Dienst.

Die im Beginn des Jahres 1841 i» zwei Nachbarständen

entstandenen unruhigen Bewegungen veranlaßten im hiesigen

Kanton ein beträchtlicheres Aufgebot von Truppen, als seit

mehrern Jahren der Fall gewesen war.

Die ersten Einleitungen zu denselben wurden infolge eines,

Ansuchens der Regierung von Solothurn getroffen, welche

sich durch die unter einem Theil der dortigen Bevölkerung

kundgewordenen, die verfassungsmäßige Ordnung bedrohenden

Umtriebe bewogen fand, den Stand Bern um eidgenössisches

Auffehen anzusprechen.

Infolge dessen ertheilte der Regierungsrath dem

Militärdepartement am 7. Jänner den Befehl, 4 Bataillone Infanterie,

2 Batterien Artillerie, 1 Compagnie Cavallerie und 2

Compagnien Scharfschützen auf das Piquet zu stellen. Am

folgenden Tage fanden sich die Officiercorps des II. Bataillons
in Fraubrunnen, des VI. in Herzogenbuchsee, des VII. in

Biel, des XII. in Dachsfelden versammelt. Die Officiers der
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II. und VI. Scharfschützencompagnie fanden sich auf den

nämlichen Sammelplätzen wie das II. und VI. Bataillon ein.

Hingegen wurden die Officiers der III. Cavalleriecompagnie und
der II. und VII. Artilleriecompagnie für einstweilen bloß in
Kenntniß gesetzt, fich in Bereitschaft zu halten, damit sie auf
Erfordern augenblicklich in Dienst treten können.

^ Um bei eintretendem Bedürfniß sogleich eine Batterie mobil

machen zu können, ward zugleich das Trainpersonal aufgeboten

und die nöthige Anzahl Pferde für die II. Batterie
eingedungen welche am 9. Jänner in Bern eintrafen. Den
betreffenden Commandanten der vier Jnfanteriebataillone und zwei

Scharffchützencompagnien wurden die Aufgebote für die Unter-
officiers und Soldaten ihrer Corps zugestellt, mit der Weisung,
diefelben auf den ihnen allfällig zukommenden Befehl zum

^^Aufbruch durch ihre- Officiers auf der Stelle ausfüllen nnd

weiter besorgen zu lassen.

Indessen nahmen^ie'Verhältnisse im Kanton Solothurn
nach wenigen Tagen eine beftiedigendere Gestalt an, so daß

nicht nothwendig wurde, irgend eines der auf's Piquet gestellten

Corps für diefen Kanton in wirkliche Dienstthätigkeit zu rufen.

Bald nahm jedoch der im Kanton Aargau wirklich
ausgebrochene Aufruhr die Dienste unserer Truppen in größern

Anspruch.

Nachdem der Kleine Rath von Aargau von der hiesigen

Regierung vier Bataillone Infanterie nebst den verhältnißmäßigen

Specialwaffen zu Wiederherstellung der gestörten öffentlichen

Ordnung verlangt hatte, ergieng am 11. Jänner
Vormittags der Befehl, die obenbemerkten auf's Piquet gestellten

Truppen aufzubieten und, mit Ausnahme des XII. Bataillons,
in Marsch nach dem Kanton Aargau zu setzen; das XII.
Bataillon wurde bis nach Aarberg vorgeschoben, um aus jedes

Ereigniß hin disponibel zu seyn. Da die Umstände einen

immer ernstern Charakter annahmen und die zu getreuem Auf-
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sehen aus den Kanton Solothurn bestimmten Truppen mittlerweilen

zu Handen des Kantons Aargau verwendet werden

mußten, daS Aufsehen auf den Kanton Solothurn aber

fortbestand, so folgte am nämlichen Tage Abends 10 Uhr die

Verfügung, ferner noch das IX. und XI. Bataillon Infanterie

und die IV. Batterie Artillerie in Dienst zu rufen und

überdieß das V. Bataillon Infanterie, die I. und III.
Scharfschützencompagnie auf's Piquet zu stellen.

Infolge der anerkennenswerthen Thätigkeit, mit welcher

die verschiedenen Corpscommandanten mit Beihülfe ihrer Officiers

die ihnen ertheilten Weisungen in's Werk setzten und

der lobenswerthen Bereitwilligkeit, mit welcher die Milizen dem

Aufgebote entgegengekommen, ging die Mobilmachung der

Truppen mit solcher Beförderung von Statten, daß schon am

nächstfolgenden Tage eines der bernerischen Bataillone (No. VI)
nebst einer Scharfschützencompagnie (No. VI) den aargauischen

Boden betrat, welchem das II. Bataillon nebst der II.
Scharfschützencompagnie unmittelbar darauf nachfolgte und das VII.
und XI. Bataillon, sowie die III. Cavalleriecompagnie nach

der gleichen Bestimmung abgingen. Am 11. Jänner traf die

II. Artilleriecompagnie in Bern ein und gieng am 12. mit dem

bereitgebaltenen Trainpersonal und Pferden ab. Die Bespannung

für die VII. Batterie traf am nämlichen Tage wie die

Mannschaft der VII. Artilleriecompagnie, nämlich am 12., in
Bern ein und trat am 13. den Abmarsch an, so daß zur

Verfügung der Aargauischen Regierung gestellt waren

4 Bataillone Infanterie,
2 Compagnien Artillerie,
2 Scharfschützen,
1 Cavallerie.

Das IX. und XII. Bataillon blieben innerhalb den Kan«

tonsgrenzen, jedoch in solcher Dislocation stehen, daß dieselben

den Kanton Solothurn im Auge behielten; die IV. Batterie
















































